
Der Landtag von Niederösterreich hat am 20. November 2014 beschlossen: 
 
 

Änderung der NÖ Bauordnung 2014 
 

 

Die NÖ Bauordnung 2014, LGBl. Nr. XX/2015, wird wie folgt geändert: 
 

1. In § 4 Z. 5 wird die Wortfolge „§ 28 Abs. 2 NÖ Raumordnungsgesetz 1976, 
LGBl. 8000“ ersetzt durch die Wortfolge „§ 31 Abs. 2 NÖ Raumordnungsgesetz 
2014, LGBl. Nr. XX/2015 in der geltenden Fassung“. 
 

2. In § 4 Z. 11 wird die Wortfolge „§ 28 Abs. 1 NÖ Raumordnungsgesetz 1976, 
LGBl. 8000“ ersetzt durch die Wortfolge „§ 31 Abs. 1 NÖ Raumordnungsgesetz 
2014, LGBl. Nr. XX/2015 in der geltenden Fassung“. 
 

3. In § 6 Abs. 2 wird die Wortfolge „NÖ Raumordnungsgesetzes 1976, LGBl. 
8000“ ersetzt durch die Wortfolge „NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. 
Nr. XX/2015 in der geltenden Fassung“. 
 

4. In § 10 Abs. 1 wird die Wortfolge „NÖ Raumordnungsgesetzes 1976, LGBl. 
8000“ ersetzt durch die Wortfolge „NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. 
Nr. XX/2015 in der geltenden Fassung“. 
 

5. In § 11 Abs. 2  Z. 3 wird die Wortfolge „NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, 
LGBl. 8000“ ersetzt durch die Wortfolge „NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, 
LGBl. Nr. XX/2015 in der geltenden Fassung“. 
 

6. In § 11 Abs. 2 Z. 4 wird die Wortfolge „§§ 23 oder 32 des NÖ 
Raumordnungsgesetzes 1976, LGBl. 8000“ ersetzt durch die Wortfolge „§§ 26 
oder 35 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. Nr. XX/2015 in der 
geltenden Fassung“. 
 

7. In § 11 Abs. 2 letzter Satz wird die Wortfolge „NÖ Raumordnungsgesetzes 
1976, LGBl. 8000“ ersetzt durch die Wortfolge „NÖ Raumordnungsgesetzes 
2014, LGBl. Nr. XX/2015 in der geltenden Fassung“. 
 

8. In § 15 Abs. 1 Z. 6 wird die Wortfolge „27 Abs. 2 Z. 1 des NÖ 
Raumordnungsgesetzes 1976, LGBl. 8000“ ersetzt durch die Wortfolge „§ 30 



Abs. 2 Z 1 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. Nr. XX/2015 in der 
geltenden Fassung“. 
 

9. In § 15 Abs. 6 wird die Wortfolge „NÖ Raumordnungsgesetzes 1976, LGBl. 
8000“ ersetzt durch die Wortfolge „NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. 
Nr. XX/2015 in der geltenden Fassung“. 
 

10. In § 17 Z. 13 wird die Wortfolge „§ 19 Abs. 2 Z. 10 des NÖ 
Raumordnungsgesetzes 1976, LGBl. 8000“ ersetzt durch die Wortfolge „§ 20 
Abs. 2 Z 10 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. Nr. XX/2015 in der 
geltenden Fassung“. 
 

11. In § 19 Abs. 2 Z. 6 wird die Wortfolge „§ 19 des NÖ Raumordnungsgesetzes 
1976, LGBl. 8000“ ersetzt durch die Wortfolge „§ 20 des NÖ 
Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. Nr. XX/2015 in der geltenden Fassung“. 
 

12. In § 20 Abs. 1 Z. 5 wird die Wortfolge „§ 40 Abs. 6 des NÖ 
Raumordnungsgesetzes 1976, LGBl. 8000“ ersetzt durch die Wortfolge „§ 42 
Abs. 6 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. Nr. XX/2015 in der 
geltenden Fassung“. 
 

13. In § 20 Abs. 1 Z. 7 wird die Wortfolge „NÖ Raumordnungsgesetzes 1976, 
LGBl. 8000“ ersetzt durch die Wortfolge „NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, 
LGBl. Nr. XX/2015 in der geltenden Fassung“. 
 

14. In § 23 Abs. 8 wird beim ersten Aufzählungsstrich die Wortfolge „§ 17 Abs. 5 
und 6 des NÖ Raumordnungsgesetzes 1976, LGBl. 8000“ durch die Wortfolge 
„§ 18 Abs. 5 und 6 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. Nr. XX/2015 in 
der geltenden Fassung“ und beim zweiten Aufzählungsstrich die Wortfolge „§ 
28 Abs. 2 des NÖ Raumordnungsgesetzes 1976, LGBl. 8000“ durch die 
Wortfolge „§ 31 Abs. 2 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 LGBl. Nr. 
XX/2015 in der geltenden Fassung“ ersetzt. 
 

15. In § 24 Abs. 4 wird die Wortfolge „NÖ Raumordnungsgesetzes 1976, LGBl. 
8000“ ersetzt durch die Wortfolge „NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. 
Nr. XX/2015 in der geltenden Fassung“. 
 

16. In § 53 Abs. 10 wird die Wortfolge „§ 27 Abs. 1 Z. 3 des NÖ 
Raumordnungsgesetzes 1976, LGBl. 8000“ beide Male ersetzt durch die 



Wortfolge „§ 30 Abs. 1 Z 3 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. Nr. 
XX/2015 in der geltenden Fassung“. 
 

17. In § 55 Abs. 2 wird die Wortfolge „§ 19 Abs. 4 des NÖ Raumordnungsgesetzes 
1976, LGBl. 8000“ ersetzt durch die Wortfolge „§ 20 Abs. 4 des NÖ 
Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. Nr. XX/2015 in der geltenden Fassung“. 
 

18. In § 63 Abs. 2 wird die Wortfolge „§ 26 Abs. 2 des NÖ Raumordnungsgesetzes 
1976, LGBl. 8000“ ersetzt durch die Wortfolge „§ 29 Abs. 2 des NÖ 
Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. Nr. XX/2015 in der geltenden Fassung“. 
 

19. In § 63 Abs. 8 wird die Wortfolge „NÖ Raumordnungsgesetzes 1976, LGBl. 
8000“ ersetzt durch die Wortfolge „NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. 
Nr. XX/2015 in der geltenden Fassung“. 

 


